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Beratungsstelle 

Hobbypferde bei sich selber halten: 
Kein einfaches Unterfangen!
Der Erwerb eines Grundstücks, um darauf hobbymässig seine Pferde zu hal ten, ist nicht einfach und muss gut geplant sein. Einige Punkte gilt
es dabei zu beachten: Sowohl der finanziellen Frage als auch den gesetzlich festgelegten Baumöglichkeiten ist Rechnung zu tragen. Diese bei-
den Aspekte sind Thema dieses und des nächsten Artikels . 
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Bundesgesetz und Verordnung
über die Raumplanung
In der Schweiz wird das Bauen
durch das Raumplanungsgesetz
geregelt. Dieses trennt das Bauge-
biet vom Nichtbaugebiet. Die Bau-
zonen fallen in den Zuständig-
keitsbereich der Kantone und Ge-
mein den, während der Bund und
die Kantone für die Regelung der
Landwirtschaftszonen verantwort-
lich sind. Mit dem Raumplanungs-
gesetz werden hauptsächlich drei
Ziele verfolgt: Die erste Zielsetzung
bildet die haushälterische Nutzung
des Bodens. Die Abstimmung der
raumwirksamen Aktivitäten zwi-
schen Bund, Kantonen und Ge-
meinden stellt die zweite Ziel-
setzung dar. Das dritte Ziel besteht
schliesslich in der Verwirklichung
einer auf die erwünschte Entwick-
lung des Landes ausgerichteten
Besiedlungsordnung.
Wer ein Grundstück oder einen Hof
zur privaten Pferdehaltung erwer-
ben möchte, sieht sich mit zwei
Möglichkeiten konfrontiert: Das
Grundstück befindet sich entweder
in einer Bauzone oder in einer
Landwirtschaftszone. Je nach Zo-
nenart gelten unterschiedliche Re-
gelungen. Vor- und Nachteile gibt
es in beiden Fällen. 

Bauzone
Die hobbymässige Pferdehaltung
ist in der Bauzone grundsätzlich
möglich, der Bodenpreis ist aber
natürlich hoch. Entsprechend
schwieriger ist es daher, das für die
Auslaufflächen benötigte Land zu
finden. In der Bauzone sind ausser-

dem die durch die Pferde verur-
sachten Emissionen zu berücksich-
ti gen (Lärm, Gerüche, Ungeziefer
usw.). Probleme mit der Nachbar-
schaft sind denn auch nicht selten.
Ein dritter Aspekt, der Aufmerk-
samkeit verdient, ist die maximal
zulässige Anzahl Pferde: Die Ober-
grenze liegt je nach Kanton und 
Gemeinderegelung bei 2 bis 4 
Pferden.

Landwirtschaftszone
Die Landwirtschaftszone (oder all-
gemeiner «Zone ausserhalb der
Bauzone») ist in erster Linie den
Landwir ten vorbehalten. Unter ge-
wissen Bedingungen können aller-
dings Privatpersonen in dieser Zone
hob bymässig Pferde halten. Für die
Pferdehaltung sind nach Artikel
24a des Raumplanungsgesetzes
die Installation von Pferdeboxen
und die Befestigung von Ausläufen
nicht gestattet. Nach Artikel 24d
hingegen können bauliche Mass-
nahmen in unbewohnten Gebäu-
den oder Gebäudeteilen zugelas-
sen werden, wenn sie Bewohnern
oder Bewohnerinnen einer nahe
gelegenen Wohnbaute zur hobby-
mäs sigen Tierhaltung dienen und
eine besonders tierfreundliche
Haltung gewährleisten. Dies be-
deutet, dass die Hobbypferdehal-
tung in der Landwirtschaftszone
möglich ist, wenn keine neuen Bau-
ten er richtet und nur bereits beste-
hende Bauten umgenutzt werden,
sofern deren Identität gewahrt
bleibt. Die zulässige Anzahl Pferde
unterscheidet sich von Kanton zu
Kanton und kann bisweilen sogar

auf zwei Pferde beschränkt sein.
Privatpersonen dürfen in keinem
Fall eine Pferdepension betreiben
oder andere gewerbliche Tätigkei-
ten ausüben. 

Ethoprogramme
Die hobbymässige Pferdehaltung
ist also in der Landwirtschaftszone
unter besonders tierfreundlichen
Bedingungen möglich. Diese be-
sonders tierfreundliche Haltung
wird in der Ethoprogrammverord-
nung beschrieben. Es handelt sich
hierbei um BTS, besonders tier-
freundliche Stallhaltungssysteme,
und RAUS, regelmässiger Auslauf
im Freien. Die Auflagen an die Pfer-
dehaltung sind strenger als in der
Tierschutzverordnung. Die Pferde
müssen unter anderem in Gruppen
gehalten und einzeln gefüt tert wer-
den, indem beispielsweise Fress-
stände eingerichtet werden. Die
genannten Ethoprogramme sind
somit Teil des Raumplanungsgeset-
zes. 

Landwirtschaftsbetrieb
Nichtlandwirte können ebenfalls als
Bewirtschafter anerkannt werden.
Dies ist zwar kein einfaches Vorha-
ben, es bietet aber den Vorteil, dass
die für die Produktion landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse genutzten
Bauten und Anlagen zonenkonform
sind. So sind beispielsweise die
Pferdezucht und in der Regel auch
die Pferdepension, wenn eine be-
triebseigene Rauhfuttergrundlage
vorhanden ist, zonen konform. Im
Falle eines Pferdezuchtbetriebs
sind in der Folge Bauten wie Pfer-

destallungen mit Aus laufflächen,
Mistlager, Zäunen oder Ausbil-
dungsplätzen zulässig.

Fazit
Wer den Kauf eines Grundstücks
zur Haltung von Pferden plant,
muss vorher unbedingt die Bau-
mög lichkeiten abklären. Eine nä-
here Betrachtung zeigt, dass die
baulichen Massnahmen für die
Pferde haltung in der Landwirt-
schaftszone sehr beschränkt sind.
Die mögliche Umzonung von der
Landwirtschaftszone in die Bau-
zone ist ein weiterer Punkt, der in
Betracht gezogen werden kann.
Ausserdem sind noch andere ge-
setzliche Bestimmungen wie z.B.
das Gewässerschutzgesetz zu be-
achten. Wichtig ist also, dass vor
einem Grundstückkauf bei einer
fachkundigen Stelle (Schweizeri-
sches Nationalgestüt, Schweizeri-
scher Bauernverband usw.) Rat
einholt wird. Damit lässt sich ver-
meiden, dass man zwar einen Hof
erworben hat, darauf aber keine
baulichen Änderungen mehr vor-
nehmen darf.

Sabrina Briefer
Uebersetzung:Sabine Begert
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